
Der Versuch lässt sich jedoch auch als Gesamtgeschehen begreifen, mit der Folge, dass
er erst fehlgeschlagen ist, wenn der Täter am Ende eines mehraktigen Geschehens annimmt,
die Tat mit den ihm insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr vollenden zu
können, so die sog. Gesamtbetrachtungslehre (vgl. bspw. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht
Allgemeiner Teil, 48. Aufl. 2018, Rn. 629; BGH NStZ 2015, 26). Danach wäre es dem B
noch möglich gewesen, eine Mahnung zu schreiben und seiner Forderung weiter Nach-
druck zu verleihen (vgl. BGH NStZ 2018, 468). Der Versuch wäre demnach nicht fehl-
geschlagen.
Gegen die erste Ansicht lässt sich mit der wohl herrschenden Meinung anführen, dass sie

das Tatgeschehen künstlich aufspaltet. Zudem wird die zweite Ansicht den Interessen des
Tatopfers eher gerecht, indem sie für den Täter durch das Inaussichtstellen der Straflosigkeit
den Anreiz schafft, doch noch von dem Opfer abzulassen und straflos zu bleiben. Den
Kandidaten bleibt es aber bei entsprechender Begründung unbenommen, welcher Ansicht
gefolgt wird.
Welche Anforderungen an die Rücktrittshandlung des B zu stellen sind, richtet sich

danach, ob ein unbeendeter Versuch (§ 24 I Var. 1 StGB) oder ein beendeter (§ 24 I Var. 2
StGB) vorliegt. Der Versuch ist unbeendet, wenn nach Vorstellung des Täters weitere
Handlungen notwendig sind, um den tatbestandlichen Erfolg herbeizuführen (Rengier,
Strafrecht Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2018, § 37 Rn. 31). Beendet ist der Versuch, wenn der
Täter den Erfolgseintritt nach der letzten Ausführungshandlung als gesichert ansieht bzw.
ihn für möglich hält sowie auch dann, wenn er sich nach der letzten Ausführungshandlung
keine Vorstellungen über die Folgen seines Tuns macht (vgl. Fischer, 66. Aufl. 2019, StGB
§ 24 Rn. 15 f. mwN). B bemerkte, dass alleine die Rechnung gegenüber der Z-GmbH noch
nicht ausreichte, um die 300 EUR zu bekommen, ging aber gleichzeitig davon aus, dass es
ihm mit der Mahnung grundsätzlich noch möglich wäre, sodass ein unbeendeter Versuch
vorliegt (vgl. Schwerdtfeger NStZ 2018, 583). Ausreichend ist daher das Aufgeben der
weiteren Tatausführung nach § 24 I Var. 1 StGB. Dem genügte B dadurch, dass er von der
Mahnung absah.
B handelte aus autonomen Motiven ohne äußeren Zwang und somit freiwillig.
Ergebnis: B hat sich nicht wegen versuchten Betruges nach den §§ 263 I, II, 22, 23 I StGB

strafbar gemacht.

GESAMTERGEBNIS
A hat sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315 c I Nr. 1 a StGB)
zusammen mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen (§ 229 StGB)
sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 I Nr. 1 StGB) strafbar gemacht.
§ 315 c I Nr. 1 a StGB und § 229 StGB stehen in Tateinheit (§ 52 StGB) zueinander, § 142 I
Nr. 1 StGB steht dazu in Tatmehrheit (§ 53 StGB).
B hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB) sowie wegen Betruges (§ 263

StGB) strafbar gemacht; die Taten stehen in Tatmehrheit zueinander (§ 53 StGB).
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& SACHVERHALT
Berichte über zunehmende Polizeigewalt veranlassen eine Aktivistengruppe, zu einer De-
monstration gegen Gewaltausübung durch Polizisten aufzurufen. An der Demonstration
nimmt auch Amanda (A) teil. Für die Teilnahme an der Demonstration hat A sich ein rotes
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Pascale Cancik). Die Klausur wurde im Sommersemester 2018 an der Universität Osnabrück vom damaligen Vertreter des
Lehrstuhls, Dr. Karsten Herzmann, gestellt. Fall und Lösung sind angelehnt an BVerfG NJW 2015, 2022 und BVerfG NJW 2017,
2607.
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T-Shirt angezogen, auf dem in groß gedruckten Großbuchstaben „A.C.A.B.“ steht. Unter
dieser Abkürzung steht, beinahe gleich groß gedruckt, „all cats are beautiful“. Wiederum
darunter ist ein stilisierter Katzenkopf abgebildet. Über dem T-Shirt trägt A eine Kapuzenja-
cke mit vollständig geöffnetem Reißverschluss.
Der Polizeibeamte B, der zur Sicherung der Demonstration vor Ort ist, fordert A auf, ihre

Jacke zu schließen. A ignoriert die Aufforderung des B und zieht stattdessen die Kapuzenja-
cke aus. Sie stellt sich unmittelbar vor B und den anderen Polizisten auf und bewegt sich
entlang der aufgereihten Beamten mal zur einen, mal zur anderen Seite. Dabei sucht sie immer
wieder den Blickkontakt mit den einzelnen Beamten.
Auf Antrag des B hin kommt es zum Prozess, in dessen Verlauf A vom Amtsgericht wegen

Beleidigung nach § 185 StGB verurteilt wird. A will das Urteil nicht hinnehmen und geht
dagegen vor. Ihre Bemühungen bleiben jedoch ohne Erfolg. Das Oberlandesgericht erkennt
im letztinstanzlichen Urteil die Ausführungen der Vorinstanzen an, wonach die Aussage „all
cops are bastards“, für die die Abkürzung „A.C.A.B.“ stehe, den Tatbestand der Beleidigung
erfülle. Die Rechtsfigur der „Beleidigung unter Kollektivbezeichnung“ sei mit Art. 5 I 1 GG
zu vereinbaren und im Fall der A lägen deren Voraussetzungen auch vor. Die Rechte der
betroffenen Polizisten würden die Meinungsfreiheit der A überwiegen.
Getreu ihrem Motto „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ beschließt A, „zur

Verteidigung ihrer Grundrechte“ vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Dies tut sie,
drei Wochen nachdem ihr das Urteil zugestellt wurde.

Bearbeitervermerk: Beurteilen Sie die Erfolgsaussichten des von A bemühten verfassungsgerichtlichen
Rechtsbehelfs.

Von der formellen Verfassungsmäßigkeit des § 185 StGB ist ebenso auszugehen wie davon, dass die
Norm nicht gegen das strafrechtliche Bestimmtheitsverbot verstößt.

& LÖSUNG

A. ERFOLGSAUSSICHTEN
Die Verfassungsbeschwerde der A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und (soweit sie)
begründet ist.

Hinweis: Der Obersatz kann, wie auch der für die Begründetheit, sowohl mit „wenn“ als auch mit
„soweit“ gebildet werden. Obgleich „soweit“ präziser ist, da es zum Ausdruck bringt, dass ein Rechts-
behelf auch nur teilweise begründet sein kann, formulieren viele Lösungen zu Übungsfällen den Ober-
satz nach wie vor allein mit „wenn“, beispielsweise Kraus JA 2019, 44 (44).

I. Zulässigkeit
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn alle Sachentscheidungsvoraussetzungen vor-
liegen.

Hinweis: Da über Verfassungsbeschwerden überwiegend durch Beschluss und nicht durch Urteil ent-
schieden wird (Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/Hopfauf, GG, 14. Aufl. 2018, GG Art. 93 Rn. 397),
sollte der Begriff „Sachurteilsvoraussetzungen“ vermieden werden. Der Oberbegriff „Sachentschei-
dung“ erfasst sowohl Beschlüsse als auch Urteile.

1. Zuständigkeit des BVerfG
Dafür müsste zunächst die Zuständigkeit des BVerfG gegeben sein. Das BVerfG ist gem.
Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a, 90 ff. BVerfGG für die Entscheidung über Verfassungs-
beschwerden zuständig. A möchte die Verletzung ihrer Grundrechte vor dem Bundesver-
fassungsgericht geltend machen. Der dafür zur Verfügung stehende Rechtsbehelf ist gem.
Art. 93 I Nr. 4 a GG die Verfassungsbeschwerde. Die Zuständigkeit des BVerfG ist damit
gegeben.

Hinweis: Eine gelungene Bearbeitung sollte kurz auf den statthaften Rechtsbehelf eingehen, da der
Sachverhalt insofern keine klare Vorgabe macht. Der statthafte Rechtsbehelf ließe sich alternativ zum
hier vorgeschlagenen Lösungsweg in einem separaten Prüfungspunkt erörtern.

2. Beschwerdeberechtigung
A müsste beschwerdeberechtigt sein. Berechtigt, eine Verfassungsbeschwerde zu erheben, ist
gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG „jedermann“, der Träger der genannten Grund-
rechte oder grundrechtsgleichen Rechte sein kann (Kingreen/Poscher, Grundrechte, 34. Aufl.

statthafter Rechtsbehelf
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